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RECENSIONI CRITICHE 

TURASIEWICZ R., De .ervu tesnbus in Atheniensium iudiciu saec. V et IV a. ehr. n. 
per tormenta cruciatu [Pouka Akademia Nauk - Oddzial w Krakowie, prace ko
muji /ilalogü klasycznej Nr. 4] (Wroclaw.Warszawa.Krakow, Ossolineum, 1963) 

p. 82. 

Im Rechtsleben der Antike war die Befragung auf der Folter eine weit verbreitete 
Erscheinung. Auch für Athen ist sie unter dem Terminus • i) ßaaavo,>. belegt, und 
zwar spricht die Mehrzahl der Quellen von der Folterung von Sklaven. Freie wurden 
in Athen nur in Hochverrats. und Asebieprozessen und nur als Beschuldigte gefol. 
tert (1). Dagegen konnte in öffentlichen wie in Privatprozessen jede Partei dem Geg. 
ner ihre Sklaven zur peinlichen Befragung über eine streitige Tatsache anbieten oder 
diesen zur Herausgabe seiner Sklaven hiefür auffordern. 

Der Verf. der hier anzuzeigenden Abhandlung hat sich zur Aufgabe gestellt, 
den gesellschaftlichen Hintergrund dieser Einrichtung aus den attischen Gerichtsreden 
zu erforschen. Eine soziologische Untersuchung des Themas ist zu begrüssen, da sich 
die einzige monographische Darstellung (2) der Folterung im klassichen Athen auf die 
juristische Erklärung des Phänomens beschränkt, während die Arbeiten über die Skla
verei im Altertum (3) gerade die ßciaavoc; vernachlässigen. 

Das 1. Kapitel (De servorum Atheniensium condicione quid scnptores antiqui 
exhibuennt, S. 7.17) setzt sich mit der überwiegend vertretenen Ansicht auseinander, 
dass die Sklaven im Athen des 5. und 4. Jh. allgemein unter günstigen Bedingungen 
lebten. Diese Meinung sei au;; mehreren Erwägungen zu korrigieren. Die Rechtsstel. 
lung der Sklaven, ihre völlige Abhängigkeit vom Herm und der Befund, dass sie 
schärferen Strafen ausgesetzt waren als Freie, sprächen für das unglückliche Los der 
Sklaven. Ein weiteres Argument in dieser Richtung sei a: ea Atheniensium consuetu· 
dine opprimebantur iudicia1i, qua servi testimonium /acere apud iudices vetiti Bunt 
niai tormentu Bubiecti» (S. 17). 

Dem nun folgenden Hauptteil der Arbeit schickt der Verf. eine knappe W ortun· 
tersuchung voraus (De progressu notionia {1aao.tlov S. 17.19). Die Grundbedeutung, 
Stein zur Prüfung von Edelmetallen, habe sich zur Prüfung einer Sache allgemein 
und im besonderen :tur Befragung auf der Folter gewandelt. In den Gerichtsreden 
bezeichne ~aaavoc; nicht nur die Befracung, sondern auch die auf der Folter abgelegte 

(I) LIPSIUS, Das attische Recht und Rechtsver/ahren, 1905/15, S. 894 f. (Der 
Verf. benutzte ausschliess1ich MEIER.SCHÖMANN.L!PSIUS, Der attische Prozess 2, 1883/ 
1887). 

(2) M. GUCCENHEIM, Die Bedeutung der Folterung im Attuchen Processe, Diss. 
Zürich 1882. 

(3) Zu der auf S. 5 anget. Lit. noch MAHAFFT, Sodal Life in Greece, 1925, 
S. 240 11. 
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Aussage. Vermisst wird eine Untersuchung über den Gebrauch des Verbum ßaoavL!;ELv 
in seinen verschiedenen Bedeutungen: foltern, die ßci.oavo.; leiten, auf der Folter oder 

ohne Folter befragen. 
In dem umfangreichen 3. Kapitel (De servis testibus per tor menta cruciatis quid 

ex orationibus iudicialibus colligamus, S. 19-58) analysiert der Verf. sämtliche in den 

Gerichtsreden gefundenen Äusserungen über die Folterung von Slaven. Die Reihen
folge der behandelten Reden weicht von der versprochenen zeitlichen Einteilung (S. 

19) beträchtlich ab. Entwicklungslinien lassen sich in den Quellen nicht verfolgen; 

der Verf. sucht solche auch nur für die Beweiskraft autzuzeigen (s. dazu unten). 
Bei der Interpretation der Texte steht die Frage nach dem Schicksal der Sklaven 
im Vordergrund, vor allem jene Stellen, die die Grausamkeit der Folter erkennen 

lassen (') (S. 26, 28, 3l u. oft), und es wird erörtert, ob die Sklaven auf der Folter 

gegen ihre Herren oder zu deren Gunsten auszusagen pflegten (S. 40, 45). 

Der Verf. kommt in diesen Kapitel auch auf die Beweiskraft der ßci.oavoc; zu 
sprechen, eine umstrittene Frage des att. Prozessrechts. Er untersucht, warum an mehre

ren Stellen (5) die Meinung geäussert wird, einer auf der Folter abgelegten Aussage 

eines Sklaven ko=e mehr Glaubwürdigkeit zu als dem Zeugnis eines Freien. Nach 

Interpretation der Antiphon-Reden gelangt der Verf. zu folgendem vorläufigen Er

gebnis (S. 31): Noch in Antiphon 6.25 werde beiden Beweismitteln gleich hohe 

Glaubwürdigkeit zugemessen. Erst in späteren Quellen gelte die ßci.ouvoc; mehr als die 
I1UQ"tllQLU, weil im 4. Ih. durch die zahlreichen Prozesse wegen falscher Aussage das 
Vertrauen in die Zeugen geschwunden sei (S. 37 f .). Deshalb sei die Bedeutung der 

Aussagen von Sklaven, die auf der Folter nichts als die Wahrheit sagen könnten, mehr 

und mehr gestiegen. 

Von Thema abweichend, wendet sich der Ven. im 4. Kapitel (De ingenuis testibus 
per tormenta cruciatis, S. 58-69) der Folterung freier Personen zu. Trotz der irrefüh

renden Überschrift bringt er keinen Fall, in welchem ein Zeuge der Folter unter
worfen wurde, sondern die wenigen Quellen handeln stets von Beschuldigten. Während 

die Folterung von Fremden und Metöken in Athen zulässig war, genossen Bürger 

den. Schutz eines unter Skamandrios (5 / 9 v. ehr.) erlassenen Psephisma. Gegen 
I 

Guggenheim (6) macht der Verf. wahrscheinlich (soweit sich die Frage aus der ein-

zigen kurzen Stelle, Dem. 25.47, klären. lässt), dass dieses Gesetz auch noch zur Zeit 
Demosthenes' gegolten habe. 

Die Ergebnisse fasst das 5. Kapitel (Epilogus conclusiolles continens, S. 68-78) 

zusammen. Der Grund dafür, dass Sklaven nach der Meinung der Alten ;nicht als 

Zeugen auftreten könnten, sei ihre angeborene Lügenhaftigkeit. Nur die Folter bringe 

die Wahrheit zutage. Aus sämtlichen behandelten Äusserungen der Rednel' zieht der 

Verf. den Schluss (S. 74 ff.), dass die gerichtliche Praxis die ßci.oavoc; für das si
cherste Beweismittel gehalten habe, während sich die Theorie der Tatsache bewusst 

(') Dass Sklaven bisweilen zu Tode gefoltert wurden (S. 26, 32, 45, 72), geht 
aus Ant. 5. 34 nicht hervor. Der Sklave hatte seine Mitschuld gestanden und wurde 
hierauf hingerichtet (§ 47). 

(6) Isokr. 17.54; !sai. 8.12; Dem. 30.37. 
(8) A. a. 0., S. 20. 
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gewesen sei (7), dass Sklaven auch auf der Folter die Unwahrheit sagen könnten. Das 
6. Kapitel (De tormentorum instrumentis et actu, S. 78-80) unterstreicht den Tadel 
des Verf. über die unmenschliche Behandlung, die die Sklaven in Athen erdulden 
mussten, da sie in jedem beliebigen Privatprozess den schrecklichsten Qualen ausgesetzt 
worden seinen. Alles in allem bietet die Arbeit eine dankenswerte Zusammenstellung 
der von der Sklavenfolterung und ihrer Beurteilung durch die Athener handelnden 
Quellen. Vom juristischen Standpunkt scheint jedoch das Bild, das der Verf. von 
der verschiedenen Beweiskraft der ßciouvo; und der lluQ"tlJQ(u entwirft, nicht haltbar. 
Wie der Verf. selbst wiederholt (S. 28, 75) richtig hervorhebt, enthalten die Gerichts
reden nicht abstrakte Abhandlungen, sondern sind zu dem Zweck geschrieben, einen 
bestimmten Prozes~ zu gewinnen. Es ist daher unzulässig, einzelne Redewendungen 
für sich allein zu betrachten, ohne zu fragen, welche Bedeutung sie für den Sprecher 
in der spezifischen Lage seines Verfahrens haben (8). 

Eine Stelle, die ohne Berücksichtigung der Prozess taktik des Sprechers nicht 
in ihrer richtigen Perspektive gesehen werden kann, ist z. B. das Lob von Zeugnis und 
Sklavenaussage in Ant. 6. 23-27. Einem Chorknaben war ein Trank zur Förderung 
seiner Stimme eingegeben worden, woran dieser starb. Der Bruder des Knaben klagt 
den Choregen des Mordes an. Hauptargument der vorliegenden Verteidigungsrede ist, 
dass der Beschuldigte gar nicht anwesend war, als der Knabe das Mittel trank. Dies 
wird im § 15 durch Zeugen bestätigt. In den §§ 23-27 zieht der Sprecher Schlüsse aus 
des Verhalten seines Gegners. Noch vor dem Prozess habe er ihn mit einer neo"J.1Jol, 

aufgefordert, zu den Tatzeugen zu gehen und diese zu befragl'n, ob er damals zugegen 
war oder nicht, die Freien unter Eid und die Sklaven auf der Folter. Diese förmliche 
Aufforderung habe der Gegner nicht angenommen. 'EnloTlJ.of}e lJe. 6J (i"let' (8C. Jlxa-

I) Ö [ " r I' ., I) - t '_._Q I , "'1_ 
OTa • Tl a avar"al aVTal 0xVeOTa-,;al "al ",ErIOTa ElOI TCOV EV ayveconOI', "al EUr-

XOI i" TOVTaw oarpsOTaTOI "ai ntOTOTaTOI ntei rau lJl"alov, . ........... (§ 25). Wenn 
die Beschuldigungen des Gegners wahr wären, hätte dieser den EAEYXO~ durch Eid und 
Folter nicht vermieden. 

Der Verf. entnimmt dieser Stelle (S. 31), dass bei Antiphon Zeugen und Folter
aussagen dasselbe Gewicht hätten. Diese Verallgemeinerung ist jedoch unzulässig. Das 
Besondere des Falles liegt darin, dass sich die Parteien über eine aussergerichtliche 
Befragung von Zeugen hätten einigen sollen. Nur wenn der Gegner die 1tQOXATjOL; 
angenommen hätte, wäre das Zeugnis ein oa<pEo"tu"tO<; EAEYY.0<; gewesen; auf die Zeu
gen, die der Sprecher einseitig und vor Gericht führt, sind diese Worte nicht zu be
ziehen. Hudtwalckers (i) Erklärung, der Angeklagte habe den Gegner aufgefordert, 
die Entscheidung der Sache vom Zeugnis eines Dritten abhängig zu machen, trifft 

bereits den wesentlichen Gehalt der Stelle. 
Auch die Aufforderung an den Gegner, einen Sklaven auf der Folter zu befra

gen, ist nichts anderes als ein Vorschlag, diese Frage durch ein aussergerichtliches ( 10) 

(7) Arist. Rhet. I 15.26, 1376b-1377a; Anax. Rhet. ad Alex. 16. 
(I) H . .J. WOLFF, Die attische Paragraphe, 1966, S. 24. 
(') HUDTWALCKEK, Ober die öffentlichen und Privat-Schied1irichter-Diäteten- tn 

Athen, 1812, S. 44, Anm. 43. 
(10) GEKNET, I)roit et societe dans la Grece ancienne 2, 1964, S. 112 u. 163; der 

Verf. geht davon aus (S. 17, 78), dass die Folterung vor Gericht stattfindet. 
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Verfahren zwischen den Parteien bindend zu entscheiden ( 11). Damit erklären sich auch 
die in anderen Reden (12) überlieferten Äusserungen, die ßaoavoc; beweise eine Tatsache 
sicherer als die !laQ1:uQLu. In diesen Stellen wird das einseitige Prozesszeugnis, dessen 
Glaubwürdigkeit der Gegner angreifen kann, mit dem Ergebnis eines Verfahrens, an 
dem sich beide Parteien beteiligen sollten, verglichen. Nicht die Meinung der Athener, 
die Sklaven könnten auf der Folter nichts als die Wahrheit sagen (S. 38 u. oft.), son· 
dern die Tatsache, dass die Parteien nach Übereinkunft gemeinsam ein Verfahren 
der Wahrheitsfindung durchgeführt hatten, erklärt die unterschiedliche Würdigung 
der beiden Beweismittel (13). Wäre tatsächlich, wie die Sprecher mehrmals behaup
ten (14), dil' besondere Kraft der Folter und nicht das Zusammenwirken beider Par· 
teien der u'ahre Grund für das hohe Vertrauen, das eine Folteraussage bei den Rich
tern genoss, wäre nicht einzusehen, warum die Folterung unterblieb, wenn der Gegner 
die 7tQOxi.1JOlC; nicht annahm. Kein Sprecher kommt auf den Gedanken, seine eigenen 
Sklaven von sich BUS unparteiischen Dritten oder dem Gericht zur peinlichen Befra
gung zu übergeben und die Aussage als einseitiges Beweismittel gegen die andere 
Partei zu benützen. 

Ob im übrigen das Vertrauen der Athener in dieses primitive Mittel der Wahr
heitsfindung wirklich so grass was, wie der Verf. annimmt (S. 45.74), scheint zwei· 
felhaft. Es ist kein einziger Fall überliefert, in welchem ein Sklave auf eine 7tQoxh,olC; 
hin eine Aussage auf der Folter abgelegt hätte (15). In den zahlreichen Stellen, die die 
jJaoavoc; loben, sprechen Parteien, die ihre Gegner vergeblich aufgefordert hatten und 
aus der Ablehnung Nutzen ziehen wollen. Lediglich dann, wenn ein Sklave einer Tat 
beschuldigt wurde, ist belegt, dass er auf der Folter zum Geständnis gebracht wurde ( 18). 
Selbst wenn man die Zufälligkeit der Überlieferung berücksichtigt, scheint also der 
Verf. die Bedeutung der Folter im Leben der athenischen Sklaven zu überschätzen. Aus 
deren Rechtsstellung und der Existenz einer Rechtseinrichtung lassen sich nicht ohne 
weiteres direkte Schlüsse auf die soziale Wirklichkeit ziehen (17). Allein daraus, dass 
es rechtlich erlaubt war, Sklaven über jede beliebige Tatsache auf der Folter zu be
fragen, ist nicht zu ersehen', ob und in welchem Ausmass man sich dieses Mittels 
tatsächlich bediente. 

In einem Punkt, dem das besondere Interesse des Verf. gilt (S. 78), ist ihm al
lerdings zuzustimmen. Generelle Maximen der Menschlichkeit hielten die Athener in 
klassischer Zeit von der Folterung ihrer Sklaven nicht zurück, zumindest wurde dieses 

(11) HEADLAM, Classical Review 7 (1893) 1 ff.; dazu kritisch THoMPsoN, Class. 
Rev. 8 (1894) 136; ebd., S. 136 f., eine Entgegnung HEADI.AMS; BONNER, Evidence 
in Athenian Courts, 1905, S. 72; Lipsius, a.a.O., S. 889, Anm. 91; BONNER-SMITH, 
The Administration of lustice from Homer to Aristotle 11, 1938, S. 126; (der Verf. 
geht auf diese Diskussion nicht ein). 

(12) S. Anm. 5. 
(13) Der Rezensent beabsichtigt, dies anderswo näher auszuführen. 
(14) Z. B. Ant. 6.25 a. E.; Isai. 8.12; Dem. 30.37. 
(15) WYSE, The Speeches of lsaeus, 1904, S. 598; Lipsius, a.a.O., S. 889, Anm. 91. 
(16) Ant. 1. 20; 5.39; Dem. 48. 18. 
(17) H. J. WOLFF, Beiträge zur Rechtsgeschichte Altgriechenlands, 1961, S. 160 f., 

betont die Notwendigkeit, zwischen rechtlicher und sozialer Stellung (hier: der Frau 
in Athen und Rom) klar zu unterscheiden. 
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Argument vor Gericht nie gebraucht. Der Gewinn, den der Leser aus der besprochenen 
Abhandlung zieht, liegt also weniger in einer Klärung der rechtsgeschichtlichen Pro
bleme der behandelten Einrichtung - dieses Ziel hat sich der Verf. von vornherein 
nicht gesteckt - vielmehr ist es ihm durch umfassende Musterung der Quellen 
gelungen, davor zu warnen, klassizistisch idealisierende Vorstellungen und Wertungen 
in das antike Rechtsleben hineinzutragen. 

Dass die Arbeit in lateinischer Sprache abgefasst ist, sei dem Verf. hoch ange
rechnet" wenn sich auch in sprachlicher Eleganz gelegentlich Unkorrektheiten der 
Terminologie verbergen (18). 

Wien - Freibur& i. Br. G. THüa 

(18) Z. B.: «confe5Sio» wird durchgehend sowohl für Geständnis (S. 27 u. oft) 
als auch für Aussage (S. 31. 45 u. oft) gebraucht; «testis» bezeichnet neben dem 
Zeugen (wobei der Ausdruck für Sklaven, die auf der Folter befragt werden, nur 
untechnisch verwendet werden kann) auch eine Person, die als Beschuldigter gefoltert 
wird (5. 58). 


